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Abwendungsvereinbarung 

 

 

zwischen      und 

 

Stadtwerke Oberkirch GmbH    Max Mustermann 

Appenweierer Straße 54    Musterstraße 1 

77704 Oberkirch     12345 Musterstadt 

- nachfolgend Stadtwerke -     - nachfolgend Kunde - 

 

 

Abwendungsvereinbarung bzgl. der Verbrauchsstelle:  

Kundennummer:  

Versorgungsart:  

Zählernummer:  

 

 

Sehr geehrter Herr Mustermann, 

 

zur Abwendung der bevorstehenden Sperrung der Stromzufuhr/Gaszufuhr bieten die Stadtwerke dem 

Kunden folgende Abwendungsvereinbarung an, wonach der Kunde den Zahlungsrückstand mittels einer 

zinsfreien Ratenzahlung ausgleichen kann und die zukünftige Weiterversorgung mit Strom/Gas auf 

Basis monatlicher Ratenzahlung erfolgt. Dieses Angebot lautet wie folgt: 

 

1. Die offene Forderung i.H.v. XXX Euro ist mittels XX monatlicher Raten i.H.v. jeweils XXX Euro, 

welche jeweils zum 30. eines Monats fällig werden, beginnend ab dem TT.MM.JJJJ, zu 

bezahlen. 

 

2. Aufgrund des bestehenden Zahlungsrückstandes erfolgt die Weiterbelieferung mit Strom/Gas 

auf Basis monatlicher Ratenzahlung. Insofern hat der Kunde monatlich, jeweils zum 30. des 

Monats, beginnend ab dem TT.MM.JJJJ, einen Ratenzahlungsbetrag i.H.v. XXX Euro an die 

Stadtwerke zu leisten.  

 

Der Kunde kann dieses Angebot einer Abwendungsvereinbarung den Stadtwerken gegenüber bis zur 

tatsächlichen Sperrung der Energiezufuhr in Textform annehmen. Wenn der Kunde diese Abwendungs-

vereinbarung rechtzeitig angenommen hat, wird eine Sperrung der Stromzufuhr/Gaszufuhr nicht 

durchgeführt. 

 

Die Stadtwerke weisen den Kunden darauf hin, dass die Stadtwerke die Stromzufuhr/Gaszufuhr – nach 

Durchführung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung und vorheriger Sperrankündigung gemäß § 19 Abs. 4 

StromGVV/GasGVV – einstellen werden, wenn der Kunde gegen die Verpflichtungen aus dieser 

Abwendungsvereinbarung verstößt. 

 

Mit energievollen Grüßen 

 

Ihr Stadtwerke-Kundenservice 


